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Neunte Verordnung 
zur Änderung der 

Neben tä tigkei tsverordnung 

Vom 6. Dezember 2022 

Auf Grund des § 57 des La nd esbeamtengesetzes vom 
14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310 , ber. S. 642) und des § 2 
Absatz 2 des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes 
vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812) verordnet die 
Landesregierung: 

Artikel 1 

Die Nebentätigkeitsverordnung vom 21. September 1982 
(GV. NRW. S. 605, ber. S. 689) , die zuletzt durch Arti
kel 50 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. 
S. 122) geä ndert worden ist , wird wie folgt geä nd ert: 

1. § 13 Absa tz 1 wird wie folgt geä ndert: 

a) In Sa tz 1 wird die Angabe „10 673 ,79 " durch die 
Angabe „11 126 ,27 " ersetzt. 

b) Sa tz 2 wird wie folgt geä ndert: 

aa) In Nummer 1 wird die Angabe „2 6 684 ,48 " 
durch die Anga be „27 815,69 " ersetzt . 

bb) In Nu mmer 2 wird die Angabe „21 347,58" 
durch die Angabe „22 252,55" ersetzt. 

cc) In Nummer 3 wird die Angabe „16 010 ,69 " 
du rch die Angabe „16 689 ,42 " ersetzt. 

c) In Sa tz 3 wird di e Anga be „10 673,79 " durch d ie 
Angabe „11 126 ,27" ersetzt. 

2. § 22 Absatz 2 wird wie fo lgt gefasst: 

,, (2) Über die Zulassung von Ausnahmen entscheiden 
für Beamte des Landes di e oberste Dienstbehörde im 
Einvernehmen mit dem für Inneres und dem für 
Finanzen zuständigen Ministerium, für Beamte der 
Gemeinden und der Gemeindeverbände das für Kom
munales zuständige Ministerium im Einvernehmen 
mit dem fü r Inneres zuständigen Ministerium und für 
Beamte der anderen der Aufsicht des Landes unter
stehenden Körperschaften , Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts die oberste Aufsichtsbehörde 
mit Zustimmung des für Inneres zuständigen Ministe
riums." 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Ja nuar 2023 in Kraft. 

Düsseldorf, den 6. Dezember 2022 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik Wü s t 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 
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Gesetz 
zur Änderung des Landesbetreuungsgesetzes 

Der Landtag ha t das fo lgende Gesetz beschlossen , das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Änderung des Landesbetreuungsgesetzes 

Vom 6. Dezember 2022 

Artikel 1 

Das Landesbetreuungsgesetz vom 3. April 1992 (GV. NRW. 
S. 124), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
13. April 2022 (GV. NRW. S. 499) geä ndert worden ist , 
wird wie folgt geä ndert: 

l. In § 6 Nummer 3 werden nach dem Wort „Ministe
rium" die Wörter „weitere Voraussetzungen und Ein
zelheiten zur Anerkennung von Betreuungsvereinen 
sowie" eingefügt. 

2. Folgender§ 6a wird a ngefügt: 

,,§ 6a 
Auskunftspflicht 

Anerkannte Betreuungsvereine sind verpflichtet, dem 
zuständigen Landesbetreuungsamt die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen , die für die Bedarfsermittlung, 
di e Planung, das Controlling, die Evaluierung, di e 
Qualitätssicherung und die Qua li tätsentwicklung so
wo hl der Betreuungsarbei t als auch der Landesfin an
zierung erforderlich sind. Das für Soziales zuständige 
Ministerium ist berechtigt, di e von den La ndesbetreu
ungsämtern erhobenen Daten a uszuwerten. Das für 
Soziales zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die unter die Auskunfts
pflicht fallenden Da ten und das Ver fa hren im Einzel
nen fes tzulegen ." 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt a m Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 6. Dezember 2022 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Mini sterpräsident 

Hendrik W ü s t 

Die Ministerin für Wirtschaft , Industrie, 
Klimaschutz und Energie 

Mona N e u b a u r 

Der Mini ster der Finanzen 

Dr. Marcus O p t e n d r e n k 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u l 

Die Ministerin für Kinder, Jugend , Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration 

Josefine P a u 1 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Karl-Josef L a um a n n 

Die Ministerin für Schule und Bildung 

Dorothee F e 1 l e r 

Die Ministerin fü r Heima t , Kommunales, 
Ba u und Digitalisierung 

Ina S c h a r r e n b a c h 
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Der Minister der Justiz 

Dr. Benjamin Li m b ach 

Der Minister für Umwelt , Naturschutz und Verkehr 

Oliver K r i s c h e r 

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, 
Interna tionales sowie Medien und 
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630 

Chef der Staatskanzlei 

Nathanael L i m i n s k i 

- GV. NRW. 2022 S. 1062 

Zweites Gesetz 
zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Zweites Gesetz 
zur Änderung kommunalrechtlicherVorschriften 

Vom 9. Dezember 2022 

610 
Artikel 1 

Änderung des Kommunalabgabengesetzes 

§ 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord
rhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S . 712), 
das zuletzt durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 
(GV. NRW. S. 1029) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,, (2) Kosten im Sinne des Absatzes 1 sind die nach be
triebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen 
Kosten. Zu den Kosten gehören auch: 

1. Abschreibungen auf das betriebsnotwendige An
lagevermögen , die nach der mutmaßlichen Nut
zungsdauer oder Leistungsmenge gleichmäßig zu 
bemessen sind; den Abschreibungen sind die fort
geschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungs
kosten oder Wiederbeschaffungszeitwerte zu
grunde zu legen , 

2. eine angemessene Verzinsung des betriebsnotwen
digen Kapitals, bei dessen Ermittlung die aus Bei
trägen, Zuschüssen und Zuweisungen aufgebrach
ten Kapitalanteile außer Betracht bleiben, bei der 
entweder ein einheitlicher Nominalzinssatz oder 
ein nach Eigen- und Fremdkapital getrennt ermit
telter Zinssatz angewandt werden kann; im Fall 
des einheitlichen Nominalzinssatzes kann der sich 
aus dem 30-jährigen Durchschnitt der Emissions
renditen für festverzinsliche Wertpapiere inländi
scher öffentlicher Emittenten ergebende Nominal
zinssatz für die einheitliche Verzinsung des in der 
Einrichtung gebundenen betriebsnotwendigen Ka
pitals verwendet werden, im Fall des nach Eigen
und Fremdkapital getrennt ermittelten Zinssatzes 
kann für den Anteil des in der Einrichtung gebun
denen Fremdkapitals der durchschnittliche Fremd
kapitalzins und für den Anteil des in der Einrich
tung gebundenen Eigenkapitals der sich aus dem 
30-jährigen Durchschnitt der Emissionsrenditen 
für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öf
fentlicher Emittenten ergebende Nominalzinssatz 
zugrunde gelegt werden, sowie 

3. Entgelte für die zur Erfüllung der öffentlichen 
Aufgabe in Anspruch genommenen Leistungen 
Dritter. 

Verkürzt sich die Nutzungsdauer eines betriebsnot
wendigen Anlageguts, kann der Restbuchwert auf die 
verkürzte Restnutzungsda uer verteilt werden . Entfällt 
die Restnutzungsdauer unerwartet und vollständig, 
kann der Restbuchwert bei der Ermittlung der Kosten 
als außerordentliche Abschreibung berücksichtigt 
werden. Soweit die Umsätze von Einrichtungen und 
Anlagen der Umsatzsteuer unterliegen, können die 
Gemeinden und Gemeindeverbände die Umsatzsteuer 
den Gebührenpflichtigen auferlegen." 

2. Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

,,(4) Der Gebührenrechnung kann ein Kalkulations
zeitraum von höchstens drei Jahren zugrunde gelegt 
werden. Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalku
lationszeitraumes sind innerhalb der nächsten vier 
Jahre auszugleichen. Kostenunterdeckungen sollen in
nerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Auf 
die Gebühren können vom Beginn des Erhebungszeit
raumes an angemessene Vorausleistungen verlangt 
werden." 

630 
Artikel 2 

Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes 

Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz vom 29 . Septem
ber 2020 (GV. NRW. S. 916), das durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1346) ge
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift des Gesetzes werden nach der An
gabe „COVID-19-Pandemie" die Wörter „und dem 
Krieg gegen die Ukraine" eingefügt und die Wörter 
,,(NKF-COVID-19-Isoli erungsgesetz NKF-CIG)" 
durch die Wörter ,,(NKF-COVID-19-Ukraine-Isolie
rungsgesetz - NKF-CUIG)" ersetzt. 

2. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter „7 des Gesetzes 
vom 1. Dezember 202 1 (GV. NRW. S. 1346)" durch die 
Wörter „1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. 
S. 490)" ersetzt. 

3. § 4 wird wie folgt gefasst: 
,,§ 4 

Aufstellungen der Haushaltssatzungen 
für die Jahre nach 2021 

(1) Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für 
die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 sind jeweils nach 
den Vorschriften des Achten Teils der Gemeindeord
nung für das Land Nordrhein-Westfalen aufzustellen. 

(2) Bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 ist bei 
der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jewei
lige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushalts
jahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden 
Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehr
aufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Ge
genüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der 
Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer 
Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vor
zunehmen. 

(3) Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 
und der mittelfristigen Finanzplanung für das jewei
lige Haushaltsjahr ist die Summe der infolge des 
Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr ent
fallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge 
oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Für die 
Prognose ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen 
der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Er
gebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jewei
lige Haushaltsjahr vorzunehmen. 

(4) Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Er
gebnisplans . Für das Haushaltsjahr 2021 liegt die mit 
der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 
2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Fi
na nzplanung nach § 84 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen, welche Haushaltsbelas
tungen aus Absatz 2 und 3 noch nicht enthält und um 
zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen 
fortzuschreiben ist, zugrunde. Mit der Haushalts
planung ist die so erstellte Nebenrechnung jeweils 
fortzuschreiben. 
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